
Teil B: Allgemeine theoretische Grundlagen 
zur Analyse des Bodenmarktes 

I. Themeneingrenzung und Begriffsklärung 

1. Grundlagen zur Eingrenzung des Bodenmarktes 

Die Gewinnung von den liechtensteinischen Grundverkehr betreffen
den Ein- und Ausblicken setzt eine möglichst exakte Identifikation des 
Gegenstandes der Betrachtungen voraus, denn eine zielgerichtete Ana
lyse erfordert vorab eine Präzisierung der zu untersuchenden Zielgrös-
sen. Das heisst, es ist eingangs klarzulegen, was überhaupt unter "Bo
denmarkt" zu verstehen sei. 

Auf den ersten Blick mag ja der für die Themenstellung zentrale Aus
druck "Bodenmarkt" durchaus den Eindruck erwecken, klar verständ
lich und eindeutig zu sein. Diese Empfindung erweist sich aber als nur 
vordergründig zutreffend. Denn das Wort "Bodenmarkt" vermittelt 
eigentlich nur eine sehr diffuse Vorstellung. Ohne nähere Erläuterungen 
lässt ein solcher Sprachgebrauch weitgehend offen, welche Arten von 
Transaktionen inbegriffen und welche ausgeklammert sein sollen. Ver
mutlich gerade deshalb taucht auch der Ausdruck "Bodenmarkt" be
zeichnenderweise in keinem deutschsprachigen Land als eingeführter 
Terminus der Rechtsordnung auf. Im juristischen Kontext ist dagegen 
viel eher von "Grund(stücks)verkehr" oder von "Grunderwerb" re
spektive vom "Liegenschaftskauf" bzw. "-verkauf" sowie allenfalls vom 
"Immobilienhandel" die Rede. 

Wie eben angedeutet, bleibt es im Detail einigermassen unklar, welche 
Nutzungs- und Verfügungsrechte zur Disposition stehen bzw. auf wel
che Weise und unter welchem Rechtstitel die Abwicklungen erfolgen 
müssen, damit ein Geschäftsfall als zum Bodenmarkt gehörig eingestuft 
wird. Eine Abhilfe schaffende Präzisierung lässt sich allerdings nicht aus 
dem Stand entwickeln, sondern verlangt ein mehrstufiges Vorgehen. 
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